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 TOP 1: AntragstellerIn: 

 

SVB-Gremium 

 

 

 TOP 2: Antragsinhalt: 

 

Der Studierendenrat möge beschließen: 

Die auf Vorschlag der Verfassten Studierendenschaft (VS) zu vergebenen Mittel zur Sicherung der 

Qualität von Studium und Lehre (Studierendenvorschlagsbudget, SVB) folgendermaßen zu 

verteilen: 

a) 400.000 € zentral antragsbasiert ausgeschrieben mit Frist zum 15.06. Das SVB-Gremium 

entscheidet über die zu fördernden Anträge.  

b) den Rest auf die Fachbereiche (FB) verteilt nach Vollzeitstudienäquivalenten (VZÄ). Die 

Kompetenz zum Beschluss eines Vergabevorschlages liegt hierfür beim jeweiligen Fachbereich.  

 

 TOP 3: Begründung: 

 

Von den ehemaligen Qualitätssicherungsmitteln (QSM) werden 11,764 % auf Vorschlag der VS 

vergeben. An der Uni Freiburg geht es dabei derzeit um rund 1,5 Millionen € pro Jahr.  

Die oben genannte Verteilung wurde für den Vergabezeitraum 2016 und 2017 bereits auf Beschluss 

des StuRa angewendet und erfolgreich erprobt. 

 

 

 


